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XXVI . Raiser-Iubiläums -Stadllhealer.

Die Frage der Errichtung eines Jubilänmstheaters cinf dem Platze vor der ehe¬
maligen Währingerlinie war bereits im Jahre 1891 zu Tage getreten und von dem
Bezirksausschüsse des XVIII. Gemeindcbezirkes in die Hand genommen worden. Der
Verein, der sich zum Zwecke der Erbauung des Jubilänmstheaters gebildet hatte und
dem es auch gelungen war, eine größere Summe durch Zeichnungen anfzubringen,
wendete sich an die Gemeinde mit der Bitte, dem Vereine den Platz zur Erbauung
des Theaters leihweise für die Dauer von 52 Jahren zu überlassen, wogegen der
Theaterverein das Gebüude sammt dem zu bildenden Reservcfonde und Volksstück-
Stiftnngsfonde nach 52 Jahren der Gemeinde zu übergeben hätte.

Nun war aber der Grund, auf welchem das Theater erbaut werden sollte, Eigen¬
thum des Finanzärars und das k. - -- ^ beabsichtigte ans diesem Grunde
ein hygienisches Institut zu erbauen. Im Wege von Verhandlungen erklärle sich das
k. k. Ministerium bereit, dieses Institut auf den Gründen vor der Hernalserlinie zu erbauen,
die zum größten Theile Eigenthnm der Gemeinde waren. Infolge dessen musste ein
Austausch der bezeichneten Gründe vorgenvmmen werden.

Da die der Gemeinde gehörigen Gründe vor der Hernalserlinie (zum Einheits¬
preise von 65 fl. gerechnet) die Summe von 187.768 fl. 75 kr. ergaben und überdies
von der Verkehrscommission ein Ergänznngsgrund um den Betrag von 54.375 fl., sowie
ein Straßengrnnd im Werte von 7938 fl. erworben werden musste und die Über-
tragnngsgebüren von 9900 fl. von der Gemeinde zu tragen waren, ergibt sich ein
Gesammtbetragvon rund 260 .000 fl., mit welchem die Gemeinde durch Überlassung
des Grundes zum Theaterbau an dem Unternehmen betheiligt erschien.

Der Gemeinderath fasste über die Betheiligung der Gemeinde am Baue des
Jubilänmstheaters in seiner Sitzung vom 9. Juli 1897 folgende Beschlüsse:

1. Der jeweilige Bürgermeister der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien ist Protector
des Kaiser-Jubiläums -Theatervereines , der seinen Titel in „Kaiser-Jubiläuins -Stadttheater " ändert.

2 . Die Gemeinde erwirbt den bei der ehemaligen Währingerlinie gelegenen Baugrund , be¬
stehend aus der ehemaligen Linienamtsrealität Währing , Einl .-Z . 1136 im IX. Bezirke, auf Grund
der mit dem Unterrichtsministerium gepflogenen Grundtauschverhandlungen ; der Verein überlässt
die von ihm bereits erworbene , durch Herrn Karl Angerer  angetanste Ergänzungsparcelle
Einl .-Z . 8öS zum Zwecke der Arrondierung unentgeltlich der Gemeinde.

3. Aus der vorbezeichneten Bauarea errichtet der Theaterverein des Kaiser-Jubiläumstheaters
das der Stadt Wien gehörige Theater auf Grundlage der vorzulegenden , seitens der Gemeinde
Wien zu genehmigenden Baupläne.

4. Die Gemeinde Wien überlässt dem Vereine für die Dauer von 52 Jahren das Theater
gegen einen jährlichen Pachtzins von 100 fl. in Bestand.
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5. Verpflichtet sich der Verein, im Verlaufe der Pachtdauer von 52 Jahren das anfge-
wendete Bancapital gemäß dem in der Eingabe vom 11. Februar d. I . aufgestellten Amortisations-
Plaue zu verzinsen und zu amortisieren.

6. Der Verein verpflichtet sich, zn Beginn eines jeden Berwaltungsjayres den Betrag von
2000 fl. für den zu bildenden Reservefond zu hinterlegeu; außerdem fließt jedes Erträgnis , welches
die den Zeichnern in Aussicht gestellte Maximalverzinsnngvon 5 Prvcent übersteigt, dem Reserve¬
fonds zu.

7. Der Reservefond darf jedoch nur mit Zustimmung der (Gemeinde verwendet werden,
und zwar:

a>Zur planmäßigen Amortisation der Anthcilscheine in solchen Jahren , wo durch unvorher¬
gesehene Ereignisse ein Erträgnis ausfällt;

K) um nothweudige Adaptierungen und im Interesse des Unternehmens gelegene Erwerbungen
vorzunehmen;

o! zur Reconstruction des Gebäudes im Falle einer elementaren Vernichtung desselben, selbst¬
verständlich nur insoweit, als die Assecuranz-Eutschädigung zu diesem Zwecke nicht hinreicht:

ck>zur Schaffung eines Pensionsfondes.
8. Erreicht der Reservefond die Höhe der noch zn amortisierenden restlichen Anthcilscheine,

so ist die Gemeinde berechtigt, denselben zu deren Einlösung im Nominalwerte zu verwenden
und das ganze Haus in eigenen Betrieb zu übernehmen.

0. Nach Ablauf der ersten zehn Jahre steht der Gemeinde das Recht sowohl der Conver-
tierung als auch der vollen Einlösung der Autheilscheiue unter barer Auszahlung der eingezahlten
Beträge zn.

10. Die durch eine eventuelle Cvnvertierung in Ersparung gebrachten Betrüge fallen der
Gemeinde Wien zn und können dann zur Einlösung der Antheilscheine wieder verwendet werden.

Der Verein darf keine Verfügungen treffen, welche das Theater auf eine längere Zeit als
für die ersten zehn Jahre in irgend einer Weise binden.

11. Das gebürenfreieVorkaufsrecht von Sitzen bleibt für die Dauer, für welche es den
Zeichnern zugestandenwurde, aufrecht.

12. Nach 52 Jahren oder, wenn die Amortisation früher erfolgt ist, mit diesem Zeitpunkte
erlischt der Bestandvertrag und übergeht das gesammte Vereiusvermögen und der Volksstück-
Stistuugsfvnd in das freie Eigenthum der Gemeinde.

13. Ter Verein ist gebunden, den Pächter vertragsmäßig zu verpflichten, das Erträgnis
aus den Normatags-Borstellungen dem Wiener Armenfonde zuzuweuden.

14. Die Gemeinde behält sich das Recht der Genehmigung des mit dem Theaterpüchter
abzuschließenden Vertrages vor.

15. Gebäude-Erhaltung, Assecuranz in der Höhe des BauiverteS, Tragung sümmtlicher
Steuern und Verwaltungskostenobliegen dem Vereine.

16. Bauliche Umänderungen an dem Gebäude unterliegen der Genehmigung der Gemeinde.
17. Die Reconstruction mit Hilfe der Asfecuranzentschädiguug im Falle einer elementaren

Vernichtung der Gebäude obliegt dem Vereine.
18. Mit Rücksicht ans die Widmung des zu errichtenden Theaters als eines Erinnerungs¬

zeichens au das 50jährige Regierungs-Jubiläum unseres Monarchen wird das Theater nicht als
ein auf Gewinn berechnetes Unternehmen errichtet, sondern es ist stistnngsmüßig von beiden
vertragschließenden Theileu für ewige Zeiten festznstellen, dass dasselbe ausschließlich bestimmt ist,
vor allem eine Pflegestütte deutscher Kunst zn sein. In erste Linie ist das deutsche Bolksstück zn
stellen, neben dem das deutsche Drama in allen seinen Arten gepflegt werden soll. Werke aus¬
ländischer Schriftsteller dürfen nur ausnahmsweise aufgeführt werden. Bei allen Aufführungen
jedoch muss als Grundsatz festgehalten werden, dass allen Werken, deren Tendenz geeignet wäre,
das patriotische Gefühl zu verletzen, die Liebe zum deutschen Stammesvolke zu beeinträchtigen
oder das ethische und moralische Gefühl der christlichen Bevölkerung in irgend einer Weise zu er¬
schüttern, die Bühne dieses Theaters verschlossen bleibt.

19. Der Gemeinderath entsendet in den Vereins-Ausschuss die Hälfte der statutarischen
Mitgliederanzahl.

20. Der Verein verpflichtet sich, in einer sofort einzubernfenden Generalversammlung die
durch obige Stipulationen nothwendig gewordenen Abänderungen der Statuten beschließen zu



XXVI. Kaiser Znbilämns -Stadttbeater. 353

lassen und die behördliche Genehmigung hiesür einzuhvlen ; bis dieselbe erfolgt ist, cvvptiert der
Verein die ihm von der Gemeinde nominierten Delegierten in den Bereinsansschnss.

21 . Die Übergabe des Baugrundes seitens der Gemeinde erfolgt , wenn ein Drittel der zur
Bansührnng erforderlichen Gesammtsumme im Mindestbetrage von 650 .000 fl. eingezahlt und die
Einzahlung der übrigen zwei Drittel nach Anschauung der Gemeinde gesichert erscheint . Sollten
während des Baues die zur Durchführung desselben erforderlichen Einzahlungen seitens der
Zeichner nicht erfolgen und der Bau deswegen nicht zu Ende geführt werden , so ist der Bestand¬
vertrag sofort als erloschen zu betrachten.

22 . Wird der in der vorstehenden Bestimmung (Punkt 21 ) verlangte Nachweis bis 31 . März
1898 nicht geliefert , so gilt der Vertrag als erloschen.

23 . In jeder Vorstellung ist eine und dieselbe Loge im ersten Nnnge dem Präsidium deS
Gemeinderathes zur Verfügung zu stellen.

24 . Die Baupläne sind binnen vier Wochen nach Abschluss des Bestandvertrages zu über¬
reichen . Falts die Behörden eine Abänderung der Baupläne verlangen , muss dieser Forderung
sofort und unweigerlich entsprochen werden ; binnen zwei Jahren , vom Tage der Ertheilung des
Banconsenses an gerechnet , muss der Ban vollendet sein.

25 . Wenn der Verein die in diesem Vertrage übernommenen Verpflichtungen oder auch nur
eine derselben nicht erfüllt und trotz seitens der Gemeinde ergangener Aufforderung seiner Ver¬
pflichtung binnen drei Monaten nicht nnchkommt , so erlischt der Bestandvertrag.

Als die im Punkte 20 des obigen Bestandvertrages geforderte Statutenänderung
des Vereines beschlossen worden war , ertheilte der Gemeinderath mit Beschluss vom
10 . September 1897 seine Zustimmung . Am 19 . October 1897 nahm der Gemeinde-

rath im Sinne des Punktes 19 die Wahl von 12 Mitgliedern in den Ausschuss des
Theatervereines vor.

Die früher erwähnte Grnndtransaetion mit dem k. k. Ärar wurde vom Gemeinde-
rathe am 14 . Jänner 1898 beschlossen . Ter Beschluss des n .- ö. Landtages vom

4 . Februar , womit diese Transaction genehmigt wurde , erhielt die Sanction durch
Allerhöchste Entschließung vom 19 . Mai . Dabei war die Räumung des ehemaligen
Linienamtsgebäudes Währing , an dessen Stelle das Theater zu stehen kommen sollte,
sür 31 . März 1898 in Aussicht genommen worden . Um jedoch den rechtzeitigen Beginn
des Theaterbanes zn ermöglichen , beschloss der Stadtrath am 24 . Februar , dem

k. k. Ärar sür die vorzeitige Räumung eine Entschädigung im Pauschalbeträge von
1020 fl. zn leisten , welche der Gemeinde bei Übergabe des für den Theaterban in
Aussicht genommenen Platzes von dem Vereine zu vergüten war . Infolge dessen über¬

gab das k. k. Finanzärar den für den Theaterban erforderlichen Theil der ehemaligen
Linienamtsrealität bereits am 28 . Februar der Gemeinde , welche das Gebäude am
11 . März dem Theatervereine zur Demolierung überwies.

Der in dem Punkte 21 des bereits erwähnten Bestandvertrages von dem Vereine
verlangte Nachweis , dass die Zeichnungen der Antheile die Höhe von 650 .000 fl . er¬
reicht haben und ein Drittel dieser Summe bereits eingezahlt ist , sollte laut Punkt 22
bis 3i . März geliefert werden . Um den Baubeginn rechtzeitig zn ermöglichen , fasste
der Gemeindcrath am 19 . April den Beschluss:

„Die Gemeinde Wien sieht von der zwischen dem Banfonde per 650 .000 fl.

und dem an : 3 . März 1898 thatsächlich gezeichnet gewesenen Betrage per 649 .600 fl.
bestehenden Differenz ab und anerkennt , dass den Bedingungen des Punktes 21 des
zwischen der Gemeinde Wien und dem Vereine des Kaiscr -Jubiläums -Stadttheaters be¬
züglich der pachtweisen Überlassung des Theaterbauplatzes getroffenen Übereinkommens

rücksichtlich des Vorhandenseins der Bausnmme beziehungsweise der Einzahlung eines
Drittels derselben entsprochen erscheint . "

VerwaltungSbericht der Stadt Wien. 23
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Dem im Sinne des Punktes 8 des Bcstandvertrages vom Vereine vorgelegtcn

Plane des Theaters stimmte der Gemeinderath am IT März unter folgenden Bedin¬
gungen zu:

1 . Die Tiefe der Hauptbühne ist um circa 2 Meter zu vergröbern.

2 . Das Orchester ist auf einen Fassuugsrauiu von mindestens 42 Musikern zu berechnen.

3 . Die Unterbühne ist in einer solchen Höhe zu cvnstruiere » , dass allen modernen theatcr

technischen Anforderungen entsprochen wird.

4 . Sollte durch die hiedurch nothwendigen baulichen Abänderungen die . Zahl der Sitzplätze
derart vermindert werden , dass die Rentabilität des Hauses gefährdet erscheint , so erhebt die

Gemeinde gegen die Anbringung eines Stehparterres keine Einwendung ."

Der infolge dieser Bedingungen in einigen Theilen geänderte Plan erhielt am
19 . April die Zustimmung des Gemeinderathes . Mit Magistrats -Decret vom 10 . Mai
wurde die Banbewilliguug ertheilt , so dass in dem Amtsblatte vom 24 . Mai die

Lffertausschreibnng sür die zum Bane erforderlichen Gewcrbsarbciten erfolgen konnte.
Tie Concession für den Betrieb des Theaters wurde mit Erlass des k. k. Mini¬

steriums des Innern vom 2 . Juli 1898 , Z . 5036 , ertheilt.
Der Vertragsentwurf des Vereines , betreffend die Verpachtung des Theaters an

den Schriftsteller Adam Müller - Gnttenbrnnn wurde vom Gemcinderathe am 12 . Juli

genehmigt , wobei die Gemeinde den Wunsch anssprach , dass der Theaterverein mit
dem Pächter eine Vereinbarung dahin treffen möge , dass dieses Theater in den
Sommermonaten während der Zeit , während welcher die übrigen Theater geschlossen

sind , offen gehalten werde.
Mit Statthalterei - Erlass vom 25 . Juli 1898 erfolgte die Verständigung , dass

die Allerhöchste Bewilligung ertheilt wurde , das Theater „Kaiser - Jnbilänms - Stadt-

theater " benennen zu dürfen.

Der Bau des Theaters schritt von der Ertheilung der Baubewilligung an so

rasch vorwärts , dass bereits mit Magistrats -Decret vom 7 . Decembcr die Benützungs¬
bewilligung ertheilt werden konnte . Am 10 . December 1898 , also genau 9 Monate nach

Ertheilung der Baubewilligung , fand die feierliche Schlusssteinlcgung statt , wobei der
Architekt Alexander Graf an den Vereinspräsidentcn Anton Bnnmann und dieser an
den Protektor des Vereines , Bürgermeister Tr . Lueger , Ansprachen hielten.

Nachdem am 18 . December die Theater -Localcommission das Hans besichtigt

hatte , fand 14 . December 1898 die Übernahme desselben in den Besitz und das
Eigenthum der Gemeinde statt . Au diesem Tage fand auch die Eröffnung statt mit
einer Vorstellung , welche ans dem Festspiele „An der Währinger Linie " von Franz

Wolfs,  dann der Aufführung der „Hermannsschlacht " von Heinrich von Kleist  bestand.
Die Pläne des Baues rühren von den Architekten Alexander Graf  und Franz

Freiherrn von Kraus ; her , die Baumeisterarbeiten wurde » von der Firma Josef und
Max Haupt  ausgeführt . Im Äußeren ist das Theater im Stile der deutschen Früh¬
renaissance erbaut ; im Gegensätze zu dem flach gedeckten Zuschanerranme ist der

Bühnenraum von einem hohen Giebeldache bedeckt. Ter Haupteingang ist der Währinger-
straße zugekehrt . Ter einfach aber würdig ansgestattete Zuschauerraum zerfällt in das
Logenproscenium mit je fünf Logen beiderseits in vier Stockwerken und das Amphi¬
theater , welches aus den ; Parterre und zwei Gallerien besteht . Das ganze Haus
enthält nur Sitzplätze und fasst 1857 Personen . Aus dem Zuschanerranme führen im

Parterre acht Thürcn auf den Eorridor und zwei als Nothausgänge direct ins Freie.
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Die Prosceniumsöfsnung hat eine Weite von 14'7 m. Die Bühne ist 13 5 m
tief, 22 6 m breit und, von der Sohle der Unterbühne bis zum Rvllenboden gemessen,
80 m hoch. Eine 6 5 m tiese Hinterbühne ermöglicht überdies noch eine bedeutende
Vertiefung der scenischen Bilder. Die Unterbühne enthält drei Etngcn und ncht Ver¬
senkungen in verschiedenen Größen. Die gesummte Bühncneinrichtnng wurde noch den
Plänen des k. k. Hvsbühnen-Jnspectors F. Bretschneider von der Firma Gridl  in
Eisen construiert und ist für Handbetrieb eingerichtet. Die eiserne Conrtine wird
elektrisch betrieben.

Tie Beheizung des ganzen Hauses geschieht durch eine Niederdruck-Dampf- und
Luftheizung. Unter der Hinterbühne befinden sich zwei Dampfkessel, von denen jeder
für sich allein in Gebrauch gesetzt werden kann, und von wo aus die gesummte
Anlage betrieben wird, so dass im ganzen Hanse nur diese eine Fenerstelle verkommt.
Zwei mächtige 35 m hohe Schornsteine sind an den Hinteren Ecken des Bühnenhauses
angeordnet.

Zur Ventilation des Znschanerranmes wird aus der Gartenanlage in der Lust-
kandlgasse durch einen gemauerten Canal frische Luft in die Heizkammer geführt. Die
verdorbene Luft strömt durch den Lusterschacht, sowie durch eine Anzahl durch Klappen
regulierbarer Beutilationsschläuche ab.

Außer der für sämmtliche Räume vorgesehenen directen Beleuchtung durch
Tageslicht geschieht die künstliche Beleuchtung des ganzen Hauses durch elektrisches
Licht. Der Strom wird ans drei verschiedenen Wegen durch selbständige Kabel zuge¬
führt. Außerdem ist in den Kellern eine Accnmulatoren-Anlage eingerichtet, wodurch
für eine ohne Störung verlaufende Beleuchtung die größte Sicherheit geboten wird.
Die Beleuchtung des Zuschauerraumes geschieht durch einen großen und 17 kleine
Luster, sowie durch 22 Deckenbeleuchtungen und 45 Wandarme mit zusammen
389 Glühlampen. In ähnlich reicher Weise wie der Zuschauerraum sind Vestibüle,
Foyers, Gänge und Stiegen beleuchtet; im ganzen Hanse sind circa 2150 Glühlampen
angebracht.

Die Kosten des Baues samint der inneren Einrichtung und Beleuchtungs-
Installation stellten sich aus 744.929 ft. Außer diesen hat der Verein die Kosten des
Ankaufs der im Punkt 2 des Gemeinderaths-Beschlusses vom 9. Juni 1897 erwähnten
Grnndparcelle in der Höhe von 16.000 fl. getragen und ein Decorationsmagazin im
XVIII . Bezirke für 42 .178 fl. auf dem hiefür um 11 .054 st. augekansten Grunde erbaut.
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